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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Innen- und Rechtsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und 
SSW 
Drucksache 20/1373 

Mit Plenarbeschluss vom 22. September 2023 hat der Landtag den interfraktionellen 
Gesetzentwurf federführend an den Innen- und Rechtsausschuss und mitberatend an 
den Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss überwiesen. 

Der mitberatende Wirtschaftsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 8. November 
2023 mit der Vorlage befasst und sich dem Votum des federführenden Ausschusses 
angeschlossen.  

Der federführende Innen- und Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sit-
zung am 8. November 2023 mit einem Vertreter des Innenministeriums beraten. In 
seiner Sitzung am 6. Dezember 2023 schloss er die Beratung ab. Im Laufe der Bera-
tung hat die Landesregierung eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag vor-
gelegt (Umdruck 20/2355), welche auf Antrag der SPD einstimmig angenommen 
wurde.  

Einstimmig empfiehlt der Ausschuss dem Landtag somit, den Gesetzentwurf in der aus 
der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen Fassung an-
zunehmen. Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf sind durch 
Fettung kenntlich gemacht. 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/01300/drucksache-20-01373.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/02300/umdruck-20-02355.pdf
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Gesetz zur Änderung  
des Landesverwaltungsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FDP und 
SSW: 

Ausschussvorschlag: 

  

Artikel 1 
Änderung des 

Landesverwaltungsgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des 

Landesverwaltungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 549), wird 
wie folgt geändert: 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 549), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Angabe zu § 86a wird wie folgt er-
setzt: 

a)  unverändert 

„§ 86a Bekanntmachung im Internet“.  

b) Nach der Angabe zu § 86a wird die 
folgende Angabe zu § 86b eingefügt: 

b) Nach der Angabe zu § 86a wird die 
folgende Angabe zu § 86b eingefügt: 

„§ 86b Zugänglichmachung auszule-
gender Dokumente zur Einsicht“. 

„§ 86b Zugänglichmachung auszule-
gender Dokumente“. 

c) Nach der Angabe zu § 86b wird die 
folgende Angabe zu § 86c eingefügt: 

c)  unverändert 

„§ 86c Erörterung mit Verfahrensbe-
teiligten oder der Öffentlichkeit“. 

 

d) Nach der Angabe zu § 337 wird die 
folgende Angabe zu § 337a einge-
fügt: 

d) Nach der Angabe zu § 337 wird die 
folgende Angabe zu § 337a einge-
fügt: 

„§ 337a Übergangsregelung“. „§ 337a Übergangsregelung für die 
Durchführung von Verwaltungs-
verfahren“. 
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e) Nach der neu eingefügten Angabe 
§ 337a wird die folgende Angabe zu 
§ 337b eingefügt: 

e)  unverändert 

„§ 337b Experimentierklausel zur 
Förderung der elektronischen Kom-
munikation“. 

 

2. § 52a wird wie folgt geändert: 2. § 52a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Sätze 4 und 5 
gestrichen. 

a)  unverändert 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

„(3) Die Schriftform kann auch ersetzt 
werden 

„(3) Die Schriftform kann auch ersetzt 
werden 

1. durch unmittelbare Abgabe der 
Erklärung in einem elektroni-
schen Formular, das von der Be-
hörde in einem Eingabegerät oder 
über öffentlich zugängliche Netze 
zur Verfügung gestellt wird; für 
den Erklärenden muss die voll-
ständig lesbare Erklärung abruf-
bar sein; bei einer Eingabe über 
öffentlich zugängliche Netze 
muss ein elektronischer Identi-
tätsnachweis nach § 18 des Per-
sonalausweisgesetzes vom 18. 
Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2021 
(BGBI. I S. 2281), nach § 12 des 
eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 
2019 (BGBl. I S. 846), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2281, 3678), oder nach § 78 
Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. April 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 106), erfolgen; 

1. durch unmittelbare Abgabe der 
Erklärung in einem elektroni-
schen Formular, das von der Be-
hörde in einem Eingabegerät oder 
über öffentlich zugängliche Netze 
zur Verfügung gestellt wird; bei 
einer Eingabe über öffentlich zu-
gängliche Netze muss ein elektro-
nischer Identitätsnachweis nach 
§ 18 des Personalausweisgeset-
zes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1346), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 
2021 (BGBI. I S. 2281), nach § 12 
des eID-Karte-Gesetzes vom 21. 
Juni 2019 (BGBl. I S. 846), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2281, 3678), oder nach § 78 
Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. April 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 106), erfolgen; 

2. durch Übermittlung einer von dem 
Erklärenden elektronisch signier-
ten Erklärung an die Behörde 

2. durch Übermittlung einer von dem 
Erklärenden elektronisch signier-
ten Erklärung an die Behörde 

a) aus einem besonderen elekt-
ronischen Anwaltspostfach 
nach den §§ 31a und b der 
Bundesrechtsanwaltsordnung 
oder aus einem entsprechen-

a)  unverändert 
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den, auf gesetzlicher Grund-
lage errichteten elektroni-
schen Postfach; 

b) aus einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfah-
rens eingerichteten Postfach 
einer Behörde oder einer ju-
ristischen Person des öffentli-
chen Rechts; 

b)  aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde o-
der einer juristischen Per-
son des öffentlichen 
Rechts, das nach Durchfüh-
rung eines Identifizierungs-
verfahrens nach den Rege-
lungen der auf Grund des 
§ 130a Absatz 2 Satz 2 der 
Zivilprozessordnung erlas-
senen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde; 

c) aus einem nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfah-
rens eingerichteten elektroni-
schen Postfach einer natürli-
chen oder juristischen Person 
oder einer sonstigen Vereini-
gung; 

c)  aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen 
oder juristischen Person o-
der einer sonstigen Vereini-
gung, das nach Durchfüh-
rung eines Identifizierungs-
verfahrens nach den Rege-
lungen der auf Grund des 
§ 130a Absatz 2 Satz 2 der 
Zivilprozessordnung erlas-
senen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde; 

d) mit der Versandart nach § 5 
Absatz 5 des De-Mail-Geset-
zes vom 28. April 2011 
(BGBl. I S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436); 

d)  unverändert 

3. bei elektronischen Verwaltungs-
akten oder sonstigen elektroni-
schen Dokumenten der Behörde 

3.  unverändert 

a) indem diese mit dem qualifi-
zierten elektronischen Siegel 
der Behörde versehen wer-
den; 

 

b) durch Versendung einer De-
Mail-Nachricht nach § 5 Ab-
satz 5 des De-Mail-Gesetzes, 
bei der die Bestätigung des 
akkreditierten Diensteanbie-
ters die erlassende Behörde 
als Nutzer des De-Mail-Kon-
tos erkennen lässt.“. 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. c)  unverändert 
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d) Nach Absatz 4 wird der folgende 
neue Absatz 5 eingefügt: 

d) Nach Absatz 4 wird der folgende 
neue Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Ermöglicht die Behörde die un-
mittelbare Abgabe einer Erklärung in 
einem elektronischen Formular, das 
von der Behörde in einem Eingabe-
gerät oder über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt wird, hat 
sie dem Erklärenden vor Abgabe der 
Erklärung Gelegenheit zu geben, die 
gesamte Erklärung auf Vollständig-
keit und Richtigkeit zu prüfen. Nach 
der Abgabe ist dem Erklärenden eine 
Kopie der Erklärung zur Verfügung zu 
stellen.“. 

„(5) Ermöglicht die Behörde die un-
mittelbare Abgabe einer Erklärung in 
einem elektronischen Formular, das 
von der Behörde in einem Eingabe-
gerät oder über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt wird, so 
hat sie der oder dem Erklärenden vor 
Abgabe der Erklärung Gelegenheit zu 
geben, die gesamte Erklärung auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu prü-
fen. Nach der Abgabe ist der oder 
dem Erklärenden eine Kopie der Er-
klärung zur Verfügung zu stellen.“ 

e) Nach Absatz 5 wird der folgende 
neue Absatz 6 eingefügt: 

e) Nach Absatz 5 wird der folgende 
neue Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Die Vorschriften über den Schrift-
formersatz nach § 9a Absatz 5 und 6 
des Onlinezugangsgesetzes vom 14. 
August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3188), 
zuletzt  geändert durch [Fundstelle 
OZGÄndG], sind anzuwenden.“ 

„(6) Die Schriftform kann auch er-
setzt werden durch eine Übersen-
dung an die Behörde oder von der 
Behörde über einen sicheren Über-
mittlungsweg im Sinne des § 55a 
Absatz 4 Nummer 5 der Verwal-
tungsgerichtsordnung.“ 

f) Die bisherigen Absätze 4 bis 8 wer-
den zu den neuen Absätzen 7 bis 11. 

f)  unverändert 

3. § 86a wird wie folgt neu gefasst: 3. § 86a wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 86a 
Bekanntmachung im Internet 

„§ 86a 
Bekanntmachung im Internet 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffent-
liche oder örtliche Bekanntmachung an-
geordnet, ist diese dadurch zu bewirken, 
dass der Inhalt der Bekanntmachung 
auch über eine Internetseite der Behörde 
oder ihres Verwaltungsträgers zugäng-
lich gemacht wird. Soweit durch Rechts-
vorschrift nichts anderes bestimmt ist, ist 
für die Einhaltung einer vorgeschriebe-
nen Frist die Zugänglichmachung im In-
ternet nach Satz 1 maßgeblich. 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine öffent-
liche oder örtliche Bekanntmachung an-
geordnet, so ist diese dadurch zu bewir-
ken, dass der Inhalt der Bekanntma-
chung auch auf einer Internetseite der 
Behörde oder ihres Verwaltungsträgers 
zugänglich gemacht wird. Soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt 
ist, ist für die Einhaltung einer vorge-
schriebenen Frist die Zugänglichma-
chung im Internet nach Satz 1 maßgeb-
lich. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn eine Zugäng-
lichmachung im Internet insbesondere 
aus technischen Gründen nicht möglich 
ist.“. 

(2) unverändert 

4. Nach § 86a wird folgender § 86b einge-
fügt: 

4. Nach § 86a wird folgender § 86b einge-
fügt: 
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„§ 86b  
Zugänglichmachung auszulegender  

Dokumente 

„§ 86b  
Zugänglichmachung auszulegender  

Dokumente 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift die Ausle-
gung von Dokumenten zur Einsicht ange-
ordnet, so ist diese dadurch zu bewirken, 
dass die Dokumente über die Internet-
seite der für die Auslegung zuständigen 
Behörde oder ihres Verwaltungsträgers 
und auf mindestens eine andere Weise 
zugänglich gemacht werden. In der Be-
kanntmachung sind der Zeitraum, die In-
ternetseite sowie Art und Ort der anderen 
Zugangsmöglichkeit anzugeben. 

(2) Ist eine Veröffentlichung der auszule-
genden Unterlagen im Internet nicht 
möglich, wird die angeordnete Auslegung 
zur Einsicht durch die andere Zugangs-
möglichkeit nach Absatz 1 bewirkt. 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift die Ausle-
gung von Dokumenten zur Einsicht ange-
ordnet, so ist sie dadurch zu bewirken, 
dass die Dokumente zugänglich ge-
macht werden 

1.  auf einer Internetseite der für die 
Auslegung zuständigen Behörde o-
der ihres Verwaltungsträgers und 

2.  auf mindestens eine andere Weise. 

Ist eine Veröffentlichung der auszulegen-
den Unterlagen im Internet, insbeson-
dere aus technischen Gründen, nicht 
möglich, so wird die angeordnete Ausle-
gung zur Einsicht durch die andere Zu-
gangsmöglichkeit nach Satz 1 Num-
mer 2 bewirkt. 

 (2) In der Bekanntmachung der Ausle-
gung sind anzugeben 

1.  der Zeitraum der Auslegung, 

2. die Internetseite, auf der die Zu-
gänglichmachung erfolgt, sowie 

3.  Art und Ort der anderen Zugangs-
möglichkeit. 

(3) Die Behörde kann verlangen, dass die 
für die Auslegung einzureichenden Doku-
mente in einem verkehrsüblichen elektro-
nischen Format eingereicht werden. 

(3) Die Behörde kann verlangen, dass die 
Dokumente, die für die Auslegung ein-
zureichen sind, in einem verkehrsübli-
chen elektronischen Format eingereicht 
werden. 

(4) Sofern auszulegende Dokumente Ge-
heimnisse nach § 88a enthalten, sind 
diese zu kennzeichnen und ist der Be-
hörde für die Auslegung zusätzlich eine 
Darstellung vorzulegen, die den Inhalt 
der betreffenden Teile der Dokumente 
ohne Preisgabe der Geheimnisse be-
schreibt.“. 

(4) Sind in den auszulegenden Doku-
menten Geheimnisse nach § 88a enthal-
ten, so ist derjenige, der diese Doku-
mente einreichen muss, verpflichtet, 

1. diese Geheimnisse zu kennzeich-
nen und 

2. der Behörde zum Zwecke der Aus-
legung zusätzlich eine Darstellung 
vorzulegen, die den Inhalt der betref-
fenden Teile der Dokumente ohne 
Preisgabe der Geheimnisse be-
schreibt.“ 

5. Nach § 86b wird folgender § 86c einge-
fügt: 

5.  unverändert 
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„§ 86c 
Erörterung mit Verfahrensbeteiligten 

oder der Öffentlichkeit 

 

(1) Ist durch Rechtsvorschrift eine Erörte-
rung, insbesondere ein Erörterungster-
min, eine mündliche Verhandlung oder 
eine Antragskonferenz angeordnet, kann 
sie ersetzt werden 

 

1. durch eine Onlinekonsultation oder  

2. mit Einwilligung der zur Teilnahme 
Berechtigten durch eine Video- oder 
Telefonkonferenz. 

 

(2) Bei einer Onlinekonsultation ist den 
zur Teilnahme Berechtigten innerhalb ei-
ner vorher bekannt zu machenden Frist 
Gelegenheit zu geben, sich schriftlich o-
der elektronisch zu äußern. Die Frist soll 
mindestens eine Woche betragen. Wer-
den für die Onlinekonsultation Informati-
onen zur Verfügung gestellt, gilt § 86b 
Absatz 4 entsprechend. 

 

(3) Sonstige Regelungen, die die Durch-
führung einer Erörterung nach Absatz 1 
betreffen, bleiben unberührt.“. 

 

6. § 91 wird wie folgt geändert: 6. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b 
werden hinter dem Wort „Signatur“ 
die Wörter „oder einem qualifizierten 
elektronischen Siegel einer Behörde“ 
eingefügt. 

a) Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b wird 
wie folgt gefasst: 

„b) die ein anderes technisches 
Format als das Ausgangsdoku-
ment, das verbunden ist mit ei-
ner qualifizierten elektroni-
schen Signatur oder einem qua-
lifizierten elektronischen Siegel 
einer Behörde, erhalten haben.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

aa)  Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt 
geändert: 

„(5) Der Beglaubigungsvermerk 
muss zusätzlich zu den Angaben 
nach Absatz 3 Satz 2 bei der Be-
glaubigung 

1. des Ausdrucks eines elektroni-
schen Dokuments, das mit ei-
ner qualifizierten elektroni-
schen Signatur oder einem 
qualifizierten elektronischen 

(1) Dem Wort „verbunden“ wer-
den die Wörter „oder einem quali-
fizierten elektronischen Siegel ei-
ner Behörde“ vorangestellt. 

(2) In Buchstabe a werden hinter 
dem Wort „Signatur“ die Wörter 
„oder welche Behörde die Signa-
turprüfung als Inhaber des Sie-
gels“ eingefügt. 
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(3) In Buchstabe b werden hinter 
dem Wort „Signatur“ die Wörter 
„oder des Siegels“ eingefügt. 

Siegel einer Behörde verbun-
den ist, die Feststellungen ent-
halten, 

a)  wen die Signaturprüfung 
als Inhaberin oder Inhaber 
der Signatur oder welche 
Behörde die Signaturprü-
fung als Inhaber des Siegels 
ausweist, 

b)  welchen Zeitpunkt die Sig-
naturprüfung für die An-
bringung der Signatur oder 
des Siegels ausweist und 

c)  welche Zertifikate mit wel-
chen Daten dieser Signatur 
oder des Siegels zugrunde 
lagen; 

2. eines elektronischen Doku-
ments den Namen der oder des 
für die Beglaubigung zuständi-
gen Bediensteten und die Be-
zeichnung der Behörde, die die 
Beglaubigung vornimmt, ent-
halten; die Unterschrift der o-
der des für die Beglaubigung 
zuständigen Bediensteten und 
das Dienstsiegel nach Absatz 3 
Satz 2 Nummer 4 werden durch 
eine dauerhaft überprüfbare 
qualifizierte elektronische Sig-
natur oder ein dauerhaft über-
prüfbares qualifiziertes elektro-
nisches Siegel der Behörde er-
setzt. 

Wird ein elektronisches Dokument, 
das ein anderes technisches For-
mat erhalten hat als das Aus-
gangsdokument, das mit einer 
qualifizierten elektronischen Sig-
natur oder mit einem qualifizierten 
elektronischen Siegel einer Be-
hörde verbunden ist, nach Satz 1 
Nummer 2 beglaubigt, so muss der 
Beglaubigungsvermerk zusätzlich 
die Feststellungen nach Satz 1 
Nummer 1 für das Ausgangsdoku-
ment enthalten.“ 

(4) In Buchstabe c werden hinter 
dem Wort „Signatur“ die Wörter 
„oder diesem Siegel“ eingefügt. 

bb) In Satz 1 Nummer 2 werden hinter 
dem Wort „Signatur“ die Wörter 
„oder ein dauerhaft überprüfbares 
qualifiziertes elektronisches Sie-
gel der Behörde“ eingefügt. 

cc) In Satz 2 werden hinter dem Wort 
„Signatur“ die Wörter „oder mit ei-
nem qualifizierten elektronischen 
Siegel einer Behörde“ eingefügt. 

7. § 108 wird wie folgt geändert: 7. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Abs. 2“ durch die Angabe „Absatz 2 
und 3“ ersetzt. 

a)  unverändert 
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 b) Dem Absatz 2 wird ein neuer Satz 4 
angefügt: 

„Für die Dauer der Geltung des 
§ 337b finden § 337b Satz 2 Num-
mer 1 bis 3 keine Anwendung.“ 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe 
„Absatz 2 Satz 4 Nummer 3“ durch 
die Angabe „Absatz 3 Nummer 3 
Buchstabe b“ ersetzt. 

c)  unverändert 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt 
und nach dem Wort „Signatur“ die 
Wörter „oder das nach § 3a Absatz 3 
Nummer 3 Buchstabe a erforderliche 
Siegel“ eingefügt. 

d)  unverändert 

8. § 140 wird wie folgt geändert: 8. § 140 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird vor das Wort „ausge-
legt“ die Angabe „nach § 86b“ einge-
fügt. 

a)  unverändert 

b) In Absatz 3 wird Satz 1 durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 

b)  Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt: 

„Die Auslegung hat für die Dauer ei-
nes Monats zu erfolgen. Ist eine an-
dere Zugangsmöglichkeit nach § 86b 
Absatz 1 zur Verfügung zu stellen, 
bestimmt die Anhörungsbehörde, in 
welcher der Gemeinden nach Ab-
satz 2 eine andere Zugangsmöglich-
keit zur Verfügung zu stellen ist und 
legt im Benehmen mit dieser die Zu-
gangsweise fest.“. 

„Die Anhörungsbehörde bestimmt, 
in welcher der amtsfreien Gemein-
den oder Ämter nach Absatz 2 eine 
andere Zugangsmöglichkeit nach 
§ 86b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur 
Verfügung zu stellen ist und legt im 
Benehmen mit der jeweiligen amts-
freien Gemeinde oder dem Amt die 
Zugangsmöglichkeit fest.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c)  unverändert 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der 
amtsfreien Gemeinde oder dem 
Amt“ durch die Wörter „der amts-
freien Gemeinde oder dem Amt 
nach Absatz 2“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird nach den 
Wörtern „Die amtsfreien Gemeinden 
und Ämter“ die Angabe „nach Ab-
satz 2“ eingefügt. 

d)  unverändert 

9. § 141 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 9. § 141 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „der Ort 
und die Zeit der Auslegung sind ört-
lich bekannt zu machen“ durch die 

a)  unverändert 
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Wörter „die Auslegung ist örtlich be-
kannt zu machen“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 3 
eingefügt: 

b)  Nach Satz 2 wird der folgende Satz 3 
eingefügt: 

„Ist eine andere Zugangsmöglichkeit 
nach § 86b Absatz 1 zur Verfügung 
zu stellen, bestimmt die Planfeststel-
lungsbehörde, in welcher Gemeinde 
eine andere Zugangsmöglichkeit zur 
Verfügung zu stellen ist und legt im 
Benehmen mit dieser die Zugangs-
weise fest.“ 

„Die Planfeststellungsbehörde be-
stimmt, in welcher amtsfreien Ge-
meinde oder in welchem Amt eine 
andere Zugangsmöglichkeit nach 
§ 86b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur 
Verfügung zu stellen ist und legt im 
Benehmen mit der jeweiligen amts-
freien Gemeinde oder dem Amt die 
Zugangsmöglichkeit fest.“ 

10. Es wird folgender § 337a angefügt: 10. Es wird folgender § 337a angefügt: 

„§ 337a  
Übergangsregelung 

„§ 337a 
Übergangsregelung für  
die Durchführung von  
Verwaltungsverfahren 

Auf Verfahren nach dem Landesverwal-
tungsgesetz, dem Planungssicherstel-
lungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1041), zuletzt geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88), oder dem Landes-
Planungssicherstellungsgesetz Schles-
wig-Holstein vom 3. Dezember 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 875), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 27. Januar 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 54), die vor dem [bitte 
Einsetzen: ... Inkrafttreten dieses Ände-
rungsgesetzes nach Artikel 3 …] begon-
nen, aber nicht abgeschlossen worden 
sind, findet das Landesverwaltungsge-
setz in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung Anwendung. 

Auf alle vor dem 1. Januar 2024 begon-
nenen, aber nicht abgeschlossenen 
Verwaltungsverfahren sind dieses Ge-
setz in der bis zum 31. Dezember 2023 
geltenden Fassung, das Planungssi-
cherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88), und das Landes-
Planungssicherstellungsgesetz vom 
3. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 875), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 27. Januar 2023 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 54), weiter anzuwenden. Dies gilt 
nicht für § 52a und § 337b.“ 

11. Es wird folgender § 337b angefügt: 11. Es wird folgender § 337b angefügt: 

„§ 337b 
Experimentierklausel zur Förderung der 

elektronischen Kommunikation 

„§ 337b 
Experimentierklausel zur Förderung der 

elektronischen Kommunikation 

Zur Förderung der elektronischen Kom-
munikation wird die Regelung des § 52a 
Absatz 3 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2033 ausgesetzt. In diesem Zeitraum 
kann die Schriftform auch ersetzt werden 

Zur Förderung der elektronischen Kom-
munikation wird die Regelung des § 52a 
Absatz 3 bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2033 ausgesetzt. In diesem Zeitraum 
kann die Schriftform auch ersetzt werden 

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklä-
rung in einem elektronischen Formu-
lar, das von der Behörde in einem 
Eingabegerät oder über öffentlich zu-
gängliche Netze zur Verfügung ge-
stellt wird; für den Erklärenden muss 

1.  unverändert 
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die vollständig lesbare Erklärung ab-
rufbar sein; bei einer Eingabe über öf-
fentlich zugängliche Netze muss ein 
elektronischer Identitätsnachweis 
nach § 18 des Personalausweisge-
setzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1346), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 
(BGBI. I S. 2281), nach § 12 des eID-
Karte-Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 2281, 3678), 
oder nach § 78 Absatz 5 des Aufent-
haltsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 106), er-
folgen; 

2. durch Übermittlung einer von dem Er-
klärenden elektronisch signierten Er-
klärung an die Behörde 

2. durch Übermittlung einer von dem Er-
klärenden elektronisch signierten Er-
klärung an die Behörde  

a) aus einem besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfach nach den 
§§ 31a und b der Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem 
entsprechenden, auf gesetzlicher 
Grundlage errichteten elektroni-
schen Postfach; 

a)  unverändert 

b) aus einem nach Durchführung ei-
nes Identifizierungsverfahrens 
eingerichteten Postfach einer Be-
hörde oder einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts; 

b)  aus einem elektronischen Post-
fach einer Behörde oder einer ju-
ristischen Person des öffentlichen 
Rechts, das nach Durchführung 
eines Identifizierungsverfah-
rens nach den Regelungen der 
auf Grund des § 130a Absatz 2 
Satz 2 der Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung 
eingerichtet wurde; 

c) aus einem nach Durchführung ei-
nes Identifizierungsverfahrens 
eingerichteten elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder 
juristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung; 

c)  aus einem elektronischen Post-
fach einer natürlichen oder juristi-
schen Person oder einer sonsti-
gen Vereinigung, das nach 
Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens nach den Re-
gelungen der auf Grund des § 
130a Absatz 2 Satz 2 der Zivil-
prozessordnung erlassenen 
Rechtsverordnung eingerichtet 
wurde; 

d) mit der Versandart nach § 5 Ab-
satz 5 des De-Mail-Gesetzes vom 
28. April 2011 (BGBl. I S. 666), 

d)  unverändert 
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zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436); 

3. bei elektronischen Verwaltungsakten 
oder sonstigen elektronischen Doku-
menten der Behörde 

3. bei elektronischen Verwaltungsakten 
oder sonstigen elektronischen Doku-
menten der Behörde 

a) indem diese mit dem qualifizierten 
elektronischen Siegel der Be-
hörde versehen werden; 

a)  unverändert 

b) durch Versendung einer De-Mail-
Nachricht nach § 5 Absatz 5 des 
De-Mail-Gesetzes, bei der die Be-
stätigung des akkreditierten 
Diensteanbieters die erlassende 
Behörde als Nutzer des De-Mail-
Kontos erkennen lässt; 

b)  unverändert 

c) durch Übermittlung aus einem 
nach Durchführung eines Identifi-
zierungsverfahrens eingerichte-
ten Postfach einer Behörde oder 
einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts 

c) durch Übermittlung aus einem 
nach Durchführung eines Identifi-
zierungsverfahrens eingerichte-
ten Postfach einer Behörde oder 
einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts 

aa) an ein besonderes elektroni-
sches Anwaltspostfach nach 
den §§ 31a und b der Bundes-
rechtsanwaltsordnung oder 
an ein entsprechendes, auf 
gesetzlicher Grundlage er-
richtetes elektronisches Post-
fach; 

aa)  unverändert 

bb) an ein nach Durchführung ei-
nes Identifizierungsverfah-
rens eingerichtetes Postfach 
einer Behörde oder einer ju-
ristischen Person des öffentli-
chen Rechts; 

bb) an ein elektronisches Post-
fach einer Behörde oder einer 
juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, das nach 
Durchführung eines Identi-
fizierungsverfahrens nach 
den Regelungen der auf 
Grund des § 130a Absatz 2 
Satz 2 der Zivilprozessord-
nung erlassenen Rechts-
verordnung eingerichtet 
wurde; 

cc) an ein nach Durchführung ei-
nes Identifizierungsverfah-
rens eingerichtetes elektroni-
sches Postfach einer natürli-
chen oder juristischen Person 
oder einer sonstigen Vereini-
gung.“. 

cc) an ein elektronisches Post-
fach einer natürlichen oder ju-
ristischen Person oder einer 
sonstigen Vereinigung, das 
nach Durchführung eines 
Identifizierungsverfahrens 
nach den Regelungen der 
auf Grund des § 130a Ab-
satz 2 Satz 2 der Zivilpro-
zessordnung erlassenen 
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Rechtsverordnung einge-
richtet wurde.“ 

 
Artikel 2 

Folgeänderungen 

 (1) In § 12 Absatz 1 Satz 3 des IT-Einsatz-
Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 285) wird die Angabe „§ 52a 
Absatz 2 LVwG“ durch die Angabe „§ 52a 
Absatz 2 und 3 sowie § 337b des Landes-
verwaltungsgesetzes“ ersetzt. 

 (2) § 1 Absatz 6 Satz 2 1. Halbsatz der 
Schleswig-Holsteinischen Landesverord-
nung zur Durchführung des Gebäu-
deenergiegesetzes vom 26. Juli 2023 
(GVOBl. Schl.-H. S. 443) wird wie folgt ge-
fasst: 

 „§ 52a und § 337b des Landesverwal-
tungsgesetzes bleiben unberührt;“. 

 (3) § 1 Absatz 2 Satz 2 der Bauvorla-
genverordnung vom 5. Januar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 26) wird wie folgt ge-
fasst: 

 „§ 52a und § 337b des Landesverwal-
tungsgesetzes bleiben unberührt;“. 

 (4) § 8 der Pflegeberufe-Schiedsstellen-
verordnung vom 5. Februar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 45), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 15. Juni 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 836), wird wie folgt ge-
ändert: 

 1.  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „Hierfür richtet die Geschäftsstelle ein 
elektronisches Mailverfahren gemäß 
§ 52a und § 337b des Landesverwal-
tungsgesetzes (LVwG) ein.“ 

 2.  In Absatz 2 wird die Angabe „§ 52a des 
LVwG“ jeweils ersetzt durch die An-
gabe „§§ 52a, 337b LVwG“. 

 3.  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 52a des LVwG“ ersetzt durch die 
Angabe „§§ 52a, 337b LVwG“. 
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Artikel 2  
Bekanntmachungserlaubnis 

Artikel 3 
Bekanntmachungserlaubnis 

Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
den Wortlaut des Landesverwaltungsgeset-
zes in der ab dem 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Schleswig-Holstein bekannt machen. 

 unverändert 

Artikel 3  
Inkrafttreten 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft. 

 unverändert 

 
 


